
2.4. Beschränkung auf das Mögliche

Bei allem Willen zur Selbständigkeit und bei allen Möglichkeiten, welche
die UNO einem Kleinstaat bietet, muss man sich doch jederzeit der
Beschränkung der eigenen Möglichkeiten bewusst sein – Realitätssinn ist
also angebracht. Die konsequente Weiterverfolgung bestimmter Pro -
jekte erfordert sowohl einen konstanten Einsatz von beträchtlichen per-
sonellen als auch von finanziellen Mitteln. Beides steht dem Klein staat
oder zumindest einem Staat der Grösse Liechtensteins natürlich nicht
zur Verfügung. In der Schweiz – nach UN-Usus ebenfalls ein Kleinstaat
– wird gegenwärtig die Verabschiedung eines Rahmenkredits in der
Höhe von 240 Mio. Schweizer Franken für Projekte allein im Bereich
der menschlichen Sicherheit über mehrere Jahre diskutiert – für Liech -
tenstein natürlich astronomische Summen, von denen man nicht einmal
zu träumen braucht. Die beste Möglichkeit eigenständiger Bei träge bie-
tet daher der Bereich «Brainpower» – Ideen, Lösungsansätze für
Probleme, mögliche Kompromissvorschläge, Vermittlungsdienste.

3. Ausnutzen der Kleinheit

3.1. Voraussetzungen für Liechtenstein

Bezüglich des oben Dargelegten arbeitet Liechtenstein heute bei der
UNO unter folgenden Voraussetzungen:
– Offizielle Prioritätensetzung: Menschenrechte, Stärkung des Völker -
rechts, Umwelt.

– Einbindung in verschiedene Gruppen:
Enges Verhältnis zur EU: Auch bei der UNO ist die EWR-Mit glied -
schaft von wesentlicher Bedeutung: Zusammen mit den anderen
EFTA/EWR-Staaten und den Beitrittsländern wird Liechtenstein
regel mässig zu Konsultationen und zur Assoziierung an EU-State -
ments eingeladen. Auch wenn die EU diese Treffen oft als Pflicht -
übung behandelt, bietet die enge Anbindung durch den EWR doch ein
wertvolles Vehikel zur In for mationsbeschaffung.

– JusCanz: Die JusCanz-Gruppe besteht im wesentlichen aus denjeni -
gen Staaten der westlichen Gruppe, welche nicht der EU angehören,
so wie Japan und Südkorea. Als Gegengewicht zur EU und der Grup -
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